
Haushal tssatzung 
 

der Gemeinde Baindt 
 

für das Haushaltsjahr 2012 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. November 2010 (GBl. S. 793) hat der Gemeinderat am 17.01.2012 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen: 
 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 

 
1. den Einnahmen und Ausgaben von je   10.288.850 € 
 davon 
 im Verwaltungshaushalt 7.217.250 € 
 im Vermögenshaushalt 3.071.600 € 
 
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
 
 Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 750.000 € 
 
3.  dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 € 
 

§ 2 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  1.400.000 € 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze werden wir folgt festgesetzt: 
 
1.  für die Grundsteuer 
 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf   300 v. H. 
     der Steuermessbeträge; 
 
2. für die Gewerbesteuer auf   340 v. H. 
 der Steuermessbeträge. 
 

§ 4 1) 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird wie folgt festgesetzt: 

 
1. im Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben auf je  318.900 € 
2. im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je 423.400 € 
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen i. H. v. 329.300 € 
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 0 € 
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 € 
 

§ 5 1) 
 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird wie folgt festgesetzt: 

 
1. im Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben auf je  687.400 € 
2. im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je 680.500 € 
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen i. H. v. 406.000 € 
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 0 € 
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 € 
 
 
 
 
Baindt, den  Buemann, Bürgermeister 
 
Anmerkung: Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeiträge in §§ 1 und 3 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben. 

  

1) Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO, § 1,2 EigBVO. 

 


